
3. Satzung zur Änderung der Satzung des 

Wasser- und Bodenverbandes

Olendieksau

Aufgrund des § 6 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz-WVG) vom 
und des Ausführungsgesetzes zum Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Landeswasserverbands­
gesetz - LWVG) in der jeweils gültigen Fassung wird nach Beschlussfassung durch den Verbandsaus­
schuss vom 26.11.2025 folgende 3. Satzung zur Änderung der Satzung des Wasser- und Bodenverban­

des Olendieksau mit Genehmigung der unteren Aufsichtsbehörde erlassen:

Artikel 1
Der Absatz 2 des § 34 erhält nachfolgende Fassung:

§34
(zu § 67 WVG, § 22 LWVG, § 6 BekanntVO)

Bekanntmachungen

(2) Bekannt gemacht wird durch Bereitstellung im Internet auf der Internetseite des Kreises Rends­
burg-Eckernförde unter http://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de .

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese 3. Satzung zur Änderung der Satzung des Wasser- und Bodenverbandes „Olendieksau" tritt am 
Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

1. Beschlossen durch den
Verbandsausschuss am 27.11.2025

Langwedel, den 27.11.2025

2. Genehmigt:

Rendsburg, den ^3. Z. 6 * &

1\J Jörg Wulf.

Verbandsvorsteher
Der Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde
als Aufsichtsbehörde der Wasser- und Bödepyer^ände jJX

3. Ausgefertigt:

Langwedel, den Z c? z- 5

'1. U, M________

4. Bekannt gemacht:

Rendsburg, den____ _____ ___

Jörg Wulf 
Verbandsvorsi ?r

http://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de

